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Text 

§ 68. (1) Die Organe des Bundesministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz und des 
gemäß § 67 Abs. 1 ermächtigten Landeshauptmannes sowie die vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz beauftragten Sachverständigen sind berechtigt, 

 1. Betriebe im Sinne des § 62 Abs. 1 und 

 2. Einrichtungen solcher Betriebe, die von Betrieben im Sinne des § 62 Abs. 1 mit der Lagerung und dem 
Transport beauftragt worden sind, sofern darin Arzneimittel gelagert sind, sowie als Lagereinrichtung 
für Arzneimittel zweckentfremdet verwendete Beförderungsmittel, ausgenommen solche, in denen diese 
lediglich für die zur Abwicklung der Beförderungsagenden erforderliche Zeit abgestellt werden, 

zu betreten, zu besichtigen, zu überprüfen sowie Proben in der für eine Untersuchung erforderlichen Menge und 
Einsicht in die Aufzeichnungen des Betriebes zu nehmen, die nach arzneimittelrechtlichen Bestimmungen zu 
führen sind. Diese Amtshandlungen sind, außer bei Gefahr im Verzug, während der Betriebszeiten 
durchzuführen. 

(2) Die Organe und Sachverständigen im Sinne des Abs. 1 haben darauf Bedacht zu nehmen, daß jede nicht 
unbedingt erforderliche Störung oder Behinderung des Betriebes vermieden wird. 

(3) Für die gemäß Abs. 1 genommenen Proben gebührt keine Entschädigung. 


